
Zentrale Ergebnisse aus Workshop 5: „Elternassistenz in Familien mit 
suchterkrankten Eltern – Welche Voraussetzungen braucht es, um 
Elternassistenz für suchterkrankte Eltern und ihre Kinder unter Beachtung 
des  Kinderschutzes einzusetzen?“ 

 

1. Sucht als chronische Erkrankung und als Teilhabeeinschränkung 
anerkennen 
Es braucht eine Entstigmatisierung suchtbelasteter Familien und die klare 
Haltung, Sucht als chronische Erkrankung mit zumindest drohender Behinderung 
anzuerkennen, um den Unterstützungsbedarf vorurteilsfrei ermitteln zu können. 
Wie bei allen anderen Familien ist davon auszugehen, dass die Eltern die 
wichtigsten Unterstützer*innen ihrer Kinder sind. Eltern sollen in ihrer Rolle 
gestärkt werden, nicht kontrolliert und missioniert. 
 

2. Wissen bei den Kostenträgern und Leistungserbringern über 
verschiedene Unterstützungsformen  
Bereits im Studium und auch in Weiterbildungen für Fachkräfte muss Wissen 
über rechtskreisübergreifende Bedarfe und entsprechende Leistungen vermittelt 
werden. 
Unterstützende in den Familien müssen über andere mögliche 
Unterstützungsformen wie Elternassistenz und begleitete Elternschaft Bescheid 
wissen, damit Familien so früh wie möglich die nötige Unterstützung erhalten. So 
kann die Integrität der Familie gewahrt bleiben und Kindeswohlgefährdung 
vorgebeugt werden. 
 

3. Niedrigschwellige Antragstellung – Hilfen aus einer Hand 
Eltern müssen Anträge stellen können ohne Angst, ihre Kinder zu verlieren. 
Anträge müssen schnell unter den Kostenträgern weitergeleitet werden, 
verschiedene Leistungen miteinander abgestimmt werden (Teilhabeplan) Fristen 
für die Bearbeitung eingehalten werden. 
 

4. Transparenz - Gute Kommunikation der verschiedenen 
Unterstützenden und den Eltern 
Durch gelungene Kommunikation zwischen den Eltern und den 
unterschiedlichen Unterstützenden kann ein sicheres Netz für suchtbelastete 
Familien geschaffen werden, in denen Eltern die Experten bleiben und die Kinder 
sicher aufwachsen und sich altersgerecht entwickeln können. 


